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Text 

Befreiungsgründe 

§ 4. Vom Amt eines Geschworenen oder Schöffen sind auf Antrag für einen Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren (Geltungsdauer der Jahreslisten nach § 12) zu befreien: 

 1. Personen, die während der Geltungsdauer der vorangegangenen Jahreslisten ihrer Berufung als 
Geschworene oder Schöffen nachgekommen sind; 

 2. Personen, bei denen die Erfüllung ihrer Pflicht als Geschworene oder Schöffen mit einer 
unverhältnismäßigen persönlichen oder wirtschaftlichen Belastung für sie selbst oder Dritte oder mit 
einer schwerwiegenden und nicht anders abwendbaren Gefährdung öffentlicher Interessen verbunden 
wäre. 


